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§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen 

lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und Ab satz 2a 
Nummer 3 und 4 des Baugesetzbuchs bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Absatz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind, 

innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung 
gegenüber dem Bezirksamt Neukölln von Berlin schriftlich geltend 
machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist dar-
zulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die in 
den Nummern 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Absatz 1 des 
Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 21. Juni 2017

Bezirksamt Neukölln von Berlin

Dr. Franziska  G i f f e y
Bezirksbürgermeisterin

Jochen  B i e d e r m a n n
Bezirksstadtrat

Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 29. Mai 2017 (BGBl. I S.1298), in Ver-
bindung mit § 6 Absatz 3 und mit § 11 Absatz 1 des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 
1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juni 
2015 (GVBl. S. 283), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan XIV-246 vom 9. März 2016 mit Deckblatt 

vom 2. Februar 2017 für die Grundstücke Reuterstraße 9 (teilweise), 
10, Karl-Marx-Straße 42 (teilweise) und Karl-Marx-Straße 52 im 
Bezirk Neukölln wird festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Neu-

kölln von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Soziales und Bürger-
dienste, Fachbereich Vermessung und Geoinformation, beglaubigte 
Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Bezirksamt Neu-
kölln von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Soziales und Bürger-
dienste, Fachbereiche Stadtplanung und Bau- und Wohnungsauf-
sicht, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit  
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans XIV-246 im Bezirk Neukölln

Vom 21. Juni 2017
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Verordnung
über die Festsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans XV-30b VE 

im Bezirk Treptow-Köpenick, Ortsteil Alt-Treptow
Vom 12. Juli 2017

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen 

lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Absatz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind, 

innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung 
gegenüber dem Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin schrift-
lich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist wer-
den die in den Nummern 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 
Absatz 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Absatz 2 des Gesetzes 
zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 12. Juli 2017

Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin

Oliver  I g e l
Bezirksbürgermeister

Rainer  H ö l m e r
Bezirksstadtrat für Bauen,  

Stadtentwicklung und öffentliche 
Ordnung

Auf Grund des § 12 Absatz 1 in Verbindung mit § 10 Absatz 1 des 
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
29. Mai 2017 (BGBl. S. 1298), in Verbindung mit § 6 Absatz 3 des 
Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 
7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 23. Juni 2015 (GVBl. S. 283), wird verordnet :

§ 1
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan XV-30b VE vom 17. Au-

gust 2015 mit Deckblatt vom 22. Februar 2016 für das Grundstück 
an der Fanny-Zobel-Straße, Grundbuch von Treptow Blatt 22840N 
(neu 33556N), Flurstücke 97 (neu 145 und 146) und 118, Gemar-
kung Treptow, Flur 102, einen Abschnitt der Fanny-Zobel-Straße 
und den Uferweg im Bezirk Treptow-Köpenick, Ortsteil Alt-Trep-
tow, wird festgesetzt. 

§ 2
Die Urschrift des vorhabenbezogenen Bebauungsplans kann beim 

Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin, Abteilung Bauen, Stadt-
entwicklung und öffentliche Ordnung, Fachbereich Vermessung, 
beglaubigte Abzeichnungen des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans XV-30b VE können beim Bezirksamt Treptow-Köpenick von 
Berlin, Abteilung Bauen, Stadtentwicklung und öffentliche Ord-
nung, Fachbereich Stadtplanung und Fachbereich Bau- und Woh-
nungsaufsicht, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.
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Verordnung
zur Aufhebung von wasserrechtlichen Verordnungen

Vom 17. Juli 2017

Auf Grund des § 37 a Absatz 5 Satz 2 sowie des § 112a des Berli-
ner Wassergesetzes in der Fassung vom 17. Juni 2005 (GVBl. 
S. 357, 2006 S. 248, 2007 S. 48), das zuletzt durch § 11 Absatz 7 des 
Gesetzes vom 21. April 2016 (GVBl. S. 218) geändert worden ist, 
wird verordnet:

Artikel 1 
Aufhebung der Grundwassersteuerungsverordnung

Die Grundwassersteuerungsverordnung vom 10. Oktober 2001 
(GVBl. S. 546) wird aufgehoben.

Artikel 2 
Aufhebung der WRRL-Umsetzungs-Verordnung

Die WRRL-Umsetzungs-Verordnung vom 16. September 2004 
(GVBl. S. 400) wird aufgehoben. 

Artikel 3 
Aufhebung der Emissionserklärungsverordnung – Abwasser
Die Emissionserklärungsverordnung – Abwasser vom 17. April 

2002 (GVBl. S. 135) wird aufgehoben. 

Artikel 4 
Aufhebung der Süßwasserqualitätsverordnung

Die Süßwasserqualitätsverordnung vom 20. September 1997 
(GVBl. S. 471) wird aufgehoben.

Artikel 5 
Aufhebung der Landes-Abwasserbeseitigungsverordnung

Die Landes-Abwasserbeseitigungsverordnung vom 24. Januar 
2003 (GVBl. S. 58) wird aufgehoben.

Artikel 6 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 17. Juli 2017

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz

Regine  G ü n t h e r
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Verordnung
zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuchs  

für das Gebiet „Silbersteinstraße/Glasower Straße“ im Bezirk Neukölln von Berlin
Vom 19. Juli 2017

Auf Grund des § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetz-
buchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Sep-
tember 2004 (BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 6 des Ge-
setzes vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2193) geändert worden ist, in 
Verbindung mit § 30 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetz-
buchs (AGBauGB) in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. 
S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juni 2015 (GVBl. 
S. 283), wird verordnet:

§ 1 
Geltungsbereich des Erhaltungsgebiets  

„Silbersteinstraße/Glasower Straße“
Die Verordnung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohn-

bevölkerung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB gilt für 
das in der anliegenden Karte mit einer Linie eingegrenzte Gebiet 
„Silbersteinstraße/Glasower Straße“ im Bezirk Neukölln von Ber-
lin. Es umfasst das Gelände zwischen Hermannstraße, Britzer 
Damm, Jahnstraße, Buschkrugallee, Karl-Marx-Straße, Ringbahn-
straße und S-Bahn (Ring) sowie für die Grundstücke Silberstein-
straße 65-106, 108-110, 112-118, 120/132, 133-147, 149 und 152, 
Eschersheimer Straße 7, Bambachstraße 3, Hermannstraße 114-130, 
134-137a, Britzer Damm 2, Rungiusstraße 29-35, Jahnstraße 1, 5, 7, 
11/43, Buschkrugallee 7 und 9, Grenzallee 63/117, Ballinstraße 3 
und 4, Karl-Marx-Straße 237/243, 275/277, Lahnstraße 77, 80/82, 
83-87, 89, 91-98 und Naumburger Straße 1-2 und 42/44 im Bezirk 
Neukölln. Die Innenkante der Linie bildet die Gebietsgrenze. Die 
Karte ist Bestandteil dieser Verordnung (Anlage 1).

§ 2 
Gegenstand der Verordnung für das Erhaltungsgebiet  

„Silbersteinstraße/Glasower Straße“
Zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung be-

dürfen in dem in § 1 bezeichneten Gebiet der Rückbau, die Ände-
rung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmi-
gung. Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die Zusam-
mensetzung der Wohnbevölkerung aus besonderen städtebaulichen 
Gründen erhalten werden soll. Die Genehmigung ist zu erteilen, 
wenn auch unter Berücksichtigung des Allgemeinwohls die Erhal-
tung der baulichen Anlage wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist. 
Sie ist ferner zu erteilen, wenn die Änderung einer baulichen Anla-
ge der Herstellung des zeitgemäßen Ausstattungszustandes einer 
durchschnittlichen Wohnung unter Berücksichtigung der bauord-
nungsrechtlichen Mindestanforderungen dient. Die Genehmigung 
ist auch zu erteilen, wenn die Änderung einer baulichen Anlage der 
Anpassung an die baulichen oder anlagentechnischen Mindestanfor-
derungen der Energieeinsparverordnung dient.

§ 3 
Zuständigkeit

Die Durchführung der Verordnung obliegt dem Bezirksamt Neu-
kölln von Berlin.

§ 4 
Ordnungswidrigkeiten

Wer eine bauliche Anlage innerhalb des Geltungsbereichs des  
Erhaltungsgebiets „Silbersteinstraße/Glasower Straße“ gemäß § 1 
dieser Verordnung ohne die dafür nach § 2 dieser Verordnung er-
forderliche Genehmigung rückbaut oder ändert, handelt gemäß 
§ 213 Absatz 1 Nummer 4 BauGB ordnungswidrig und kann gemäß 
§ 213 Absatz 3 BauGB mit einer Geldbuße belegt werden.

§ 5 
Ausnahmen

§ 2 dieser Verordnung ist nicht auf Grundstücke anzuwenden, die 
den in § 26 Nummer 2 BauGB bezeichneten Zwecken dienen, und 
auf die in § 26 Nummer 3 BauGB bezeichneten Grundstücke. Das 
Bezirksamt Neukölln von Berlin unterrichtet die Bedarfsträger die-
ser Grundstücke von dieser Verordnung. Beabsichtigt ein Bedarfs-
träger dieser Grundstücke ein Vorhaben im Sinne von § 2 dieser 
Verordnung, hat er dies dem Bezirksamt anzuzeigen.

§ 6 
Verletzung von Vorschriften

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen 
lassen will, muss 
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des BauGB 
bezeichnet sind, 

2. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorganges,

3. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
AGBauGB enthalten sind,

innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung 
gegenüber dem Bezirksamt Neukölln von Berlin schriftlich geltend 
machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel be-
gründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Fristen werden die in den Nummern 1 bis 3 genannten Verletzungen 
oder Mängel gemäß § 215 Absatz 1 BauGB und gemäß § 32 Ab-
satz 2 AGBauGB unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 7 
Inkrafttreten

Die Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 19. Juli 2017

Bezirksamt Neukölln von Berlin

Dr. Franziska  G i f f e y
Bezirksbürgermeisterin

Jochen  B i e d e r m a n n
Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung, 

Soziales und Bürgerdienste
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Anlage 1



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      73. Jahrgang      Nr. 21      5. August 2017 407

Verordnung
zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuchs  

für das Gebiet „Hertzbergplatz/Treptower Straße“ im Bezirk Neukölln von Berlin
Vom 19. Juli 2017

Auf Grund des § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetz-
buchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Sep-
tember 2004 (BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 6 des Ge-
setzes vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2193) geändert worden ist, in 
Verbindung mit § 30 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetz-
buchs (AGBauGB) in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. 
S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juni 2015 (GVBl. 
S. 283), wird verordnet:

§ 1 
Geltungsbereich des Erhaltungsgebiets  

„Hertzbergplatz/Treptower Straße“
Die Verordnung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohn-

bevölkerung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB gilt für 
das in der anliegenden Karte mit einer Linie eingegrenzte Gebiet 
„Hertzbergplatz/Treptower Straße“ im Bezirk Neukölln von Berlin. 
Es umfasst das Gelände zwischen Wildenbruchstraße, Kiehlufer, 
Lohmühlenplatz, Harzer Straße, Bouchéstraße, Heidelberger Straße, 
Teupitzer Straße, Kiehlufer, Treptower Straße, Weigandufer, den 
südöstlichen Grenzen der Grundstücke Weigandufer 38, Werrastra-
ße 36-37, Werrastraße 16, Treptower Straße 14-16, Weserstraße 130, 
der Weserstraße, der Ederstraße sowie der Sonnenallee, ausgenom-
men der Grundstücke Kiehlufer 75/85, 91, 97, 113, 115, Treptower 
Straße 71, Harzer Straße 53, 51, 39, 73, 74, 78-80, Sinsheimer Weg 
12 und 6 im Bezirk Neukölln. Die Innenkante der Linie bildet die 
Gebietsgrenze. Die Karte ist Bestandteil dieser Verordnung (An-
lage 1).

§ 2 
Gegenstand der Verordnung für das Erhaltungsgebiet  

„Hertzbergplatz/Treptower Straße“
Zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung be-

dürfen in dem in § 1 bezeichneten Gebiet der Rückbau, die Ände-
rung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmi-
gung. Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die Zusam-
mensetzung der Wohnbevölkerung aus besonderen städtebaulichen 
Gründen erhalten werden soll. Die Genehmigung ist zu erteilen, 
wenn auch unter Berücksichtigung des Allgemeinwohls die Erhal-
tung der baulichen Anlage wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist. 
Sie ist ferner zu erteilen, wenn die Änderung einer baulichen Anla-
ge der Herstellung des zeitgemäßen Ausstattungszustandes einer 
durchschnittlichen Wohnung unter Berücksichtigung der bauord-
nungsrechtlichen Mindestanforderungen dient. Die Genehmigung 
ist auch zu erteilen, wenn die Änderung einer baulichen Anlage der 
Anpassung an die baulichen oder anlagentechnischen Mindestanfor-
derungen der Energieeinsparverordnung dient.

§ 3 
Zuständigkeit

Die Durchführung der Verordnung obliegt dem Bezirksamt Neu-
kölln von Berlin.

§ 4 
Ordnungswidrigkeiten

Wer eine bauliche Anlage innerhalb des Geltungsbereichs des Er-
haltungsgebiets „Hertzbergplatz/Treptower Straße“ gemäß § 1 die-
ser Verordnung ohne die dafür nach § 2 dieser Verordnung erforder-
liche Genehmigung rückbaut oder ändert, handelt gemäß § 213 Ab-
satz 1 Nummer 4 BauGB ordnungswidrig und kann gemäß § 213 
Absatz 3 BauGB mit einer Geldbuße belegt werden.

§ 5 
Ausnahmen

§ 2 dieser Verordnung ist nicht auf Grundstücke anzuwenden, die 
den in § 26 Nummer 2 BauGB bezeichneten Zwecken dienen, und 
auf die in § 26 Nummer 3 BauGB bezeichneten Grundstücke. Das 
Bezirksamt Neukölln von Berlin unterrichtet die Bedarfsträger die-
ser Grundstücke von dieser Verordnung. Beabsichtigt ein Bedarfs-
träger dieser Grundstücke ein Vorhaben im Sinne von § 2 dieser 
Verordnung, hat er dies dem Bezirksamt anzuzeigen.

§ 6 
Verletzung von Vorschriften

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen 
lassen will, muss 
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des BauGB 
bezeichnet sind, 

2. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorganges,

3. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
AGBauGB enthalten sind,

innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung 
gegenüber dem Bezirksamt Neukölln von Berlin schriftlich geltend 
machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel be-
gründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Fristen werden die in den Nummern 1 bis 3 genannten Verletzungen 
oder Mängel gemäß § 215 Absatz 1 BauGB und gemäß § 32 Ab-
satz 2 AGBauGB unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 7 
Inkrafttreten

Die Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 19. Juli 2017

Bezirksamt Neukölln von Berlin

Dr. Franziska  G i f f e y
Bezirksbürgermeisterin

Jochen  B i e d e r m a n n
Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung, 

Soziales und Bürgerdienste
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Verordnung
über die Veränderungssperre XIV-24-1/31 im Bezirk Neukölln

Vom 19. Juli 2017

Auf Grund des § 16 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2193), in Ver-
bindung mit § 13 Absatz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juni 2015 (GVBl. S. 283), 
wird verordnet:

§ 1
Für die Grundstücke mit der Lagebezeichnung Lahnstraße 33A, 

Naumburger Straße 33 im Bezirk Neukölln, für die das Bezirksamt 
neben anderen Grundstücken die Aufstellung eines Bebauungsplans 
beschlossen hat, tritt eine Veränderungssperre gemäß § 14 des Bau-
gesetzbuchs ein.

§ 2
Je ein Übersichtsplan mit den Grenzen des räumlichen Geltungs-

bereichs der Veränderungssperre liegt zur kostenfreien Einsichtnah-
me beim Bezirksamt Neukölln von Berlin, Stadtentwicklungsamt, 
Fachbereiche Stadtplanung und Bau- und Wohnungsaufsicht, aus.

§ 3
Auf die Vorschriften über
1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-

iger Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermögensnach-
teile durch die Veränderungssperre (§ 18 Absatz 2 Satz 2 und 3 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 18 Absatz 3 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen 

will, muss eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches innerhalb eines 
Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich gegenüber 
dem Bezirksamt Neukölln von Berlin geltend machen; der Sachver-
halt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach § 32 
Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches wird 
die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Geset-
zes nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist unbeachtlich. Die 
Beschränkung des Satzes 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung 
dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 19. Juli 2017

Bezirksamt Neukölln von Berlin

Dr. Franziska  G i f f e y
Bezirksbürgermeisterin

Jochen  B i e d e r m a n n
Bezirksstadtrat
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Verordnung
über die Verlängerung der Veränderungssperre XIV-60/29  

im Bezirk Neukölln, Ortsteil Britz
Vom 19. Juli 2017

Auf Grund des § 16 Absatz 1 und des § 17 Absatz 1 Satz 3 des 
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Juni 
2017 (BGBl. I S. 2193), in Verbindung mit § 13 Absatz 1 des Geset-
zes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. No-
vem ber 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom  
23. Juni 2015 (GVBl. S. 283), wird verordnet:

§ 1
Die durch Verordnung vom 20. Juli 2015 (GVBl. S. 342) erlasse-

ne Veränderungssperre wird um ein Jahr bis zum 28. August 2018 
verlängert.

§ 2
Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen 

will, muss eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches innerhalb eines 
Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich gegenüber 
dem Bezirksamt Neukölln von Berlin geltend machen; der Sachver-
halt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach § 32 
Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches wird 
die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Geset-
zes nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist unbeachtlich. Die 
Beschränkung des Satzes 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung 
dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.

§ 3
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 19. Juli 2017

Bezirksamt Neukölln von Berlin

Dr. Franziska  G i f f e y
Bezirksbürgermeisterin

Jochen  B i e d e r m a n n
Bezirksstadtrat
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Berichtigung 
der Verordnung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung  

gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuchs  
für das Gebiet „Alt-Treptow“ im Bezirk Treptow-Köpenick von Berlin  

vom 24. Juni 2016 (GVBl. S. 413)

Die Verordnung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohn-
bevölkerung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Bauge-
setzbuchs für das Gebiet „Alt-Treptow“ im Bezirk Treptow-Köpe-
nick von Berlin vom 24. Juni 2016 (GVBl. S. 413) wird wie folgt 
berichtigt :

§ 6 muss wie folgt lauten :

„§ 6 
Verletzung von Vorschriften

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen 
lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 BauGB bezeichnet 
sind,

2.  nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorganges,

3. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
AGBauGB enthalten sind, 

innerhalb eines Jahres seit Verkündung dieser Verordnung gegen-
über dem Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin schriftlich gel-
tend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel 
begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Fristen werden die in den Nummern 1 bis 3 genannten Verletzungen 
oder Mängel gemäß § 215 Absatz 1 BauGB und gemäß § 32 Ab-
satz 2 AGBauGB unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.“

Berlin, den 17. Juli 2017

Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin

Oliver  I g e l
 Bezirksbürgermeister

Rainer  H ö l m e r
Bezirksstadtrat für Bauen,  

Stadtentwicklung und öffentliche 
Ordnung
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